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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Für die Ausleihe von Gegenständen aus der „Bibliothek der Dinge“ der HFU-Bibliotheken 
gelten ergänzend die Bestimmungen der jeweils gültigen Benutzungs- und 
Gebührenordnungen der HFU-Bibliotheken. 

(2) Mit der Ausleihe erkennen die Nutzerinnen und Nutzer die nachfolgenden Regelungen 
als verbindlich an. 

 

§ 2 Ausleihberechtigung 

(1) Ausleihberechtigt sind alle ordnungsgemäß registrierten Nutzerinnen und Nutzer der 
HFU-Bibliotheken. 

(2) Die Ausleihe ist ausschließlich volljährigen Personen (ab Vollendung des 18. 
Lebensjahres) gestattet. 

(3) Die Weitergabe entliehener Gegenstände an Dritte ist unzulässig. 
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§ 3 Umgang mit den Gegenständen 

(1) Die entliehenen Gegenstände sind unmittelbar bei der Ausgabe auf sichtbare Schäden 
oder Mängel zu überprüfen. Festgestellte Auffälligkeiten sind unverzüglich dem 
Bibliothekspersonal mitzuteilen. 

(2) Die Gegenstände sind ausschließlich bestimmungsgemäß zu verwenden und mit der 
gebotenen Sorgfalt zu behandeln. 

(3) Veränderungen, Manipulationen oder Umbauten an den entliehenen Gegenständen sind 
nicht gestattet. 

(4) Die HFU-Bibliotheken übernehmen keine Gewähr für die einwandfreie Funktion der 
bereitgestellten Geräte. 

(5) Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der HFU-Bibliotheken für Schäden 
oder Unfälle im Zusammenhang mit der Nutzung ist – soweit gesetzlich zulässig – 
ausgeschlossen. 

 

§ 4 Leihfrist und Rückgabe 

(1) Die Leihfrist beginnt mit der Ausgabe des jeweiligen Gegenstandes. Es gelten die jeweils 
festgelegten Entleihzeiten sowie Regelungen zur Verlängerung der Leihfrist. 

(2) Eine standortübergreifende Ausleihe und Rückgabe ist nicht möglich. Die Rückgabe hat 
ausschließlich an dem Standort zu erfolgen, an dem die Ausleihe erfolgt ist. 

(3) Die entliehenen Gegenstände sind fristgerecht und vollständig zurückzugeben. 

(4) Bei verspäteter Rückgabe werden Mahngebühren gemäß der jeweils gültigen 
Gebührenordnung der HFU-Bibliotheken erhoben. 

 

 

 

HFU Bibliotheken 
[Peter Daub, Bibliotheksleitung] 

 


	Leihvereinbarung „Bibliothek der Dinge“ der HFU-Bibliotheken
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Ausleihberechtigung
	§ 3 Umgang mit den Gegenständen
	§ 4 Leihfrist und Rückgabe


